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Die. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach wird in der
Fassung der Vorlage beschlossen. u 2

72



Sachdarstellung / Begründung: | 0 . |
. Der Rat hat in der Sitzung am 27.5.2004 beschlossen, die Verwaltung zu beäuftragen, eine Ge- |
nehmigung nach_$ 126. Gemeindeordnung (GO)fürAbweichungen von $ 27. GO. beim Innenmi-
nisterium Nordrhein-Westfalen zu beantragen. en u nn

Die Abweichungen von den geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung betreffen den Auslän- _
.derbeirat, der in Zukunftdie ‘Bezeichnung „Kommunaler: Integrationsbeirat erhalten soll. Die
Befreiung von $ 27 Abs.1 GO (Name des Gremiums und Möglichkeit einerVertretungsregelung)

. wurdedurch Verfügung vom 14.6.2004 erteilt. \ . Eu Be: u

iAus diesem ‚Anlass wird die Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach geändert.Die Änderung |
betrifft.& 8.(Ausländerbeirat). Für .die Änderung der Hauptsatzung ist die Mehrheit der gesetzli-
chen Zahl der Ratsmitglieder erforderlich. ee _ a

Textder Satzungsänderung: = . BR | . . . | }
= . II. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der StadtBergisch Gladbach |

2 Präambel . | . . | u | |
' Aufgrund von $ 7 Abs. 3 Satz inVerbindungmit $ 41 Abs.1 Buchstabe f der Gemeindeord- FE

nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994
(GV NRW S. 666/ SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom3.2.2004(GVNRW S.
96) hat der Rat der.Stadt Bergisch Gladbach am. »: ; mit derMehrheitder gesetzlichen Zahl der
Ratsmitglieder die folgende N. -Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt,Bergisch Gladbach
beschlossen: “ nn en en ne sl E ar Nu en

| $8der Hauptsatzung erhält folgendeFassung: | = )

"KommunalerIntegrationsbeirat =

0 Die-Stadt Bergisch Gladbach bildet einen Kommunalen Integrationsbeirat gemäß $27 GO

a) Der Kommunale Integrationsbeirat besteht aus15 Mitgliedern. Neben den Mitgliedern _
"gem. 27 Abs.1, Satz 4 und 5 GO NW kann der Kommunale Integrationsbeirat auch auf

stellvertretende Mitglieder für die Vertretung in den Sitzungen zurückgreifen, die über die
Reserveliste gewählt werden. Der Kommunale Integrationsbeirat regelt seine inneren An-

. "gelegenheiten durch eine Geschäftsordnung. .

u (3) Das Wahlverfahren richtet sich nach & 27 GO NW und der Wahlordnung für die Wahl
zum Kommunalen Integrationsbeirat der Stadt Bergisch Gladbach in der jeweils gültigen u
Fassung. = BE



_ (4) . Der Wahltag wird innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist durch den Rat festgesetzt..

(5) Anregungen und Stellungnahmen des Kommunalen Integrationsbeirates sind schriftlich
bei derBürgermeisterin/bei dem Bürgermeister einzureichen. Die zuständigen Gremien

. haben sich innerhalb von dreiMonaten damit zu befassen. . _ a

Ä | 2. nn |
oo BEE ‚oo „Inkrafttreten. 000000

Die IL. Nachtragssatzung zur.ÄnderungderHauptsatzungtritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. nn. nen Zr 2

) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriftender GO NW beim Zustandekommen die-
‚ser. Satzung ist nach $ 7 Abs.6 der GO NW unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres

‚ seitInkrafitreten geltendgemachtwordenist. Dies gilt nicht, wenn

a) eine vorgeschriebeneGenehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes ‚Anzei geverfahren nicht
durchgeführtwurde, N u i

6), „gie Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden ist, M
©...) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandethat..

| „oder, LE a
d)...der Form- oder Verfahrensmangel: gegenüber der Gemeinde.vorher. gerügt ist und dabei die

"verletzte Rechtsvorschrift und dieTatsache bezeichnet wurden, die den Mangel ergibt.

M an aBekanntmachungsanordnung .. |
| ) Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlautöffentlich bekannt gemacht.

Bergisch Gladbach, den u .

M.Th. Opladen . | nn a E
Bürgermeisterin —

Nachfolgend ist eineGegenüberstellung der bisherigen mit der neuen Fassung abgedruckt. Die
Anderungen sind fett hervorgehoben.



. Bisherige Fassung 0 ı Neue Fassung oo

0000 Ausländerbeirat 00 00° | © Kommunaler Integrationsbeirat \

(1) Die Stadt. Bergisch ‘Gladbach ‚bildet, einen ..: (1) .Die.:Stadt...Bergisch Gladbach . bildet einen
‘  Ausländerbeirat gemäß $ 27°GO.NW. nn | © Kommunalen,Integrationsbeirat entsprechend
N . | ‚den Vorschriften des’‘$ 27.GO NW. ZZ

(2)DerAusländerbeirat besteht aus 15 Mitgliedern.‘ 1 (2) Der Kommunale Integrationsbeirat besteht aus
"Der... Ausländerbeirat regelt, - seine . inneren "© 15 Mitgliedern. Neben den Mitgliedern gem.$

: Angelegenheiten durch eine Geschäftsordnung... >... »27 "Abs.1,'Satz;4 und 5.GO:NW kann der
MEENSRDETT ET MENT. . 1: Kommunale "Integrationsbeirat:auch auf.

e : | stellvertretendeMitglieder zurückgreifen, die '
u 0 über (die. Reserveliste ‘gewählt werden. ‘Der

“ . Kommunale:"Integrationsbeirat regelt seine. .
en \ inneren.: ‚Angelegenheiten durch _ eine. \

. BDOWERTE 3BE e » Geschäftsordnung: 2 BE de NUR ETTE )

‘. (3) Das Wahlverfahren richtet sich nach’$27 GO . | (3) Das ‚Wahlverfahren ‚richtet sich nach $.27 GO
NW -und: der. "Wahlordnung 'für die ‘Wahl "zum. © | NW und der ‘Wahlordnung für :die Wahl’ zum -
Ausländerbeirat der Stadt Bergisch Gladbach in | ° Kommunalen. Integrationsbeirat ‚der ‚Stadt
derjeweils gültigen Fassung... u... „1. Bergisch Gladbach in’ der . jeweils. gültigen

(4) Der Wahltag “wird .innerhalb der gesetzlich  °. (4) ‚Der.:Wahltag., wird :innerhalb ..der .'gesetzlich Bu
"vorgegebenenFristdurch den’Rat festgesetzt. |. "vorgegebenen Frist durchdenRatfestgesetzt. .

(5) Anregungen. und... ‚Stellungnahmen : des: 1.65). -Anregungen.und - '; Stellungnahmen... ..des
»»Ausländerbeirates . sind “schriftlich. bei‘... der: ;: 2 Kommunalen :: ‚Integrationsbeirates sind
“Bürgermeisterin/bei dem Bürgermeister. . |. „schriftlich... "bei "der.. Bürgermeisterin/dem .-
einzureichen. Die’ zuständigen Gremien. haben . |. "Bürgermeister.einzureichen. Die zuständigen
sich innerhalb von drei Monaten damit u | Gremienhaben sich innerhalb von: drei Monaten
befassen. O0 |. damitzu befassen. - \ u
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Änderung derWahlordnung für die Wahl zum Ausländerbeirat der StadtBergisch Gladbach \

|Beschlussvorschlag: on 2 u DE . |
Der Rat stimmt der. Änderung der Wahlordnung für die Wahl zum Ausländerbeirat (Integrationsbei-
rat) der Stadt Bergisch Gladbach in der vorgelegten Fassung zu... . | .



Sachdarstellung / Begründung: u -

Der Rat hat in der Sitzung am 27.5.2004beschlossen, die Verwaltungzubeauftragen, eine Geneh-
migung nach $ 126 Gemeindeordnung (GO) für Abweichungen von $ 27 GObeimInnenministeri-
um Nordrhein-Westfalen zu beantragen. on Zu...

Die Abweichungen von dengeltenden Vorschriften der Gemeindeordnungbetreffen den Auslän-
' derbeirat infolgenden Punkten:  \: BE . s
.an Stelle derBezeichnung „Ausländerbeirat“ soll das Gremiumin Zukunft die Bezeichnung

„Kommunaler Integrationsbeirat“ erhalten, TER TER
- essoll Briefwahl möglich sein. 00... ae u |
- persönliche Vertreterinnen undVertreter auf der Reserveliste sollen gewählt werden. ° = |

Die Befreiung von $ 27Abs. 1 Go(Name undVertretungindenSitzungendes Integrationsbeira-
tes) und Abs. 11 GO (persönliche Vertretung und Briefwahl)wurde durch Verfügung vom
14.6.2004 erteilt. Den 2. RE \

„Ausdiesem Anlass wird die Wahlordnung für die Wahl zum Ausländerbeirat(Integrationsbeirat) \
derStadtBergisch geändert. ep äh 2 ne Rs sr |

DieÄnderungen sind überwiegend redaktionellerArt. 5 | Be En N B
. Neueingefügtwurden | on on u . . | | 0
2.89 Abs. 5a (betr. die beantragte Möglichkeit der persönlichenVertretung), | on
- . & 12a (betr. die beantragte Möglichkeit der Briefwahl)und Ze on
- aufGrund von Erfahrungen aus der letzten Wahl zum Ausländerbeirat $ 12 Abs. 4 (Hilfsperson

bei der Stimmabgabe). 41 \ .

‚Die Gegenüberstellung bestehende Fassung— neue Fassung der Wahlordnung ist beigefügt. Die
_ inhaltlichen Änderungensind fett. gedruckt. a u



0 Bestehende Fassung Neue Fassung
“ Wahlordnung für die Wohl zum Ausländerbeirat Wahlordnungfürdie Wahlzum Kommunalen

der Stadt Bergisch Gladbach Integrationsbeirat der Stadt Bergisch Gladbach .

Aufgrund des $ 27 Gemeindeordnung vom, 14.07.1994|Aufgrund des $ 27 Gemeindeordnung für das Land
- (GV NW S. 666) und $ 7.a der Hauptsatzung der Stadt|Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994. (GV

Bergisch Gladbach erläßt der Rat folgendeWahlordnung: |NRW S. 666), zuletzt.geändert durch Gesetz vom
3.2.2004 (GV NRW S. 96) in Verbindung mit der
Ausnahmegenehmigung gem. $ 126 GO NW vom
14.6.2004 und $ 8 der Hauptsatzung der Stadt Bergisch .

. 5] Gladbach erlässt der Rat folgende Wahlordnung:

sı | ne en si on \
Geltungsbereich und Zuständigkeit .. » . ‚Geltungsbereich und Zuständigkeit . |

I. Das Wahlgebiet für die‘ Wahlen zum.| 1. Das’Wahlgebiet für die Wahlen zum Kommunalen
= Ausländerbeirat ist das Gebiet.der Stadt ‚Bergisch |  Integrationsbeirat ist das Gebiet der Stadt Bergisch _

Gladbach. Das Wahlgebiet kann in Stimmbezirke Gladbach. Das Wahlgebiet kann in Stimmbezirke
eingeteilt. werden. E ee eingeteilt werden..:

) 2. Die Vorbereitung “und : Durchführung . der Wahl|2. ‚Die | Vorbereitung und Durchführung . der Wahl
‚obliegt dem Stadtdirektor. ' obliegt der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister.

Wahlorgane el Wahlorgane u

Wahlorgane sind nen on Wahlorgane sind u rn | on
- der Stadtdircktor alsWahlleiter, oo. 1 die “Bürgermeisterin/der ‚Bürgermeister . als
- der Wahlausschuß, ©. Wahlleiterin/Wahlleiter a

- fürjeden Stimmbezirk der. Wahlvorstand. - der Wahlausschuss,' a nn
: E .l-. fürjeden Stimmbezirkder.Wahlvorstand,. 2

-  fürdas Stadtgebiet der Briefwahlvorsiand.

Wahlausschuß en 2 .Wahlausschuss u oo. \
} I. Der Wahlausschuß besteht gemäß $:2 Kom-| I. Der 'Wahlausschuss besteht gemäß $.2 Kom

: munalwahlgesetz (KWahlG) in Verbindung mit $ 58  munalwahlgesetz (KWahlG). in. Verbindung mit $
GO aus.dem Wahlleiter und.den gewählten Vertre- 58.GO NW aus der. Wahlleiterin/dem Wahlleiter

“tern der Bürgerschaft: = ‚und Beisitzerinnen/Beisitzern, die die Vertretung
. . ee ers |. des'Wahlgebicts wählt. . 0

2. DerWahlausschuß entscheidet über dieZulassung 2. ‚Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung
vonWahlvorschlägen ($ 9) bis zum 30. Tag vor der von Wahlvorschlägen ($ 9) bis zum 30. Tag vorder -
Wahl. Ferner stellt er dasWahlergebnis fest ($ 13 Wahl. Ferncr stellt er das Wahlergebnis fest ($ 13
Abel). BE Abs. 1).

Bu 4 Bu 084 .Wahlvorstand und chrenamtliche Tätigkeit Wahlvorstand und chrenamtliche Tätigkeit.

l. Der - Wahlvorstand besteht aus dem l. DerWahlvorstand besteht aus der Wahlvorstehe-
_ Wahlvorsteher/der- Wahlvorsteherin, der stellv. rin/dem.. ,.-.. Wahlvorstcher, der stellv.

' Wahlvorsteheriv/dem stellv. Wahlvorsteher und drei Wahlvorstcherin/dem stellv. Wahlvorstcher und drei
. bis sechs Beisitzerinnen/Beisitzer. DerStadtdircktor bis. ‚sechs © Beisitzerinnen/Beisitzern. Dice
„beruft die. Mitglieder des Wahlvorstandes. Dem „. Bürgermeisterinder Bürgermeister beruft : die
'Wahlvorstand können neben Wahlberechtigten auch} _ Mitglicder des Wahlvorstandes. Dem Wahlvorstand
Bürgerinnen und Bürger angehören. können neben Wahlberechtigten auch Bürgerinnen

und Bürger angehören. ,



2. Der Wahlvorstand entscheidet mit! 2. Der:  Wahlvorstand “entscheidet mit \
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt ‚Stimmenmehrheit, Bei Stimmengleichheit gibt ,
die Stimme der Wahlvorsteherin/desWahlvorstehers die Stimme der ‚Wahlvorstcherin/desWahlvorstehers
den Ausschlag. _ den Ausschlag. - \

° 3, Die. ‘Mitglieder. der Wahlvorstände üben. eine|3.. Die Mitglieder der Wahlvorstände üben eine
ehrenamtliche Tätigkeit aus. nn ehrenamtliche Tätigkeit aus. —

ren Wahlberechtigte N, , . Wahlberechtigte .
1. Wahlberechtigt sind mit Ausnahme der in‘ S6 Wahlberechtigt sind-° mit” Ausnahme der in $°6 .

bezeichneten "Personen  alle.| bezeichneten Personenalle Ausländerinnen/ Ausländer,
Ausländerinnen/Ausländer, die am Wahltag - |dieam Wahltag I

a) 18 Jahrealtsind, . - NZ NE | a): 16 Jahrealtsind, 00

b) sich seit mind. I Jahr im. Bundesgebiet b) sich ‚seit mindestens | ‚Jahr im ‚Bundesgebiet
‚rechtmäßig aufhaltenund . eh rechtmäßig aufhalten und Er

© .c) seit mind. 3 Monaten in der Gemeinde ihre)  «) seit mind. 3 Monaten in der Stadt Bergisch
5 Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre] ». Gladbach ihre ‚Wohnung, bei... mehreren \

nn Hauptwohnung haben.: Wenn] "= Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. =. .
2. DieEintragung in das Melderegistergilt regelmäßig |2. Die Eintragung in dasMelderegister gilt regelmäßig

als Nachweisdes rechtmäßigen Aufenthalts. | als Nachweis des rechtmäßigen Aufenthalts.

oo: n 86 en u 7 5
. Wahlrechtsausschluß — "Wahlrechtsausschlussa .

Nichtwahlberechtigt sindAusländer/Ausländerinnen, 2 Nicht wahlberechtigt sindAusländerinnen/Ausländer,
l. die zugleich Deutsche im Sinne vonArt. 116 Abs. 11. “die zugleichDeutsche im Sinne von Art. 116 Abs. I

des Grundgesetzessind, des Grundgesetzes sind, FE

2. aufdie das Ausländergesetz riach seinen’$ 2Abs. 112. aufdiedas Ausländergesetz nach seinen $ 2 Abs. I .
keine Anwendung findet, Je keine Anwendung findet, .  -

. 3. dieAsylbewerber/Asylbewerberinnen sind. 3. die Asylbewerber/Asylbewerberinnensind. .

0055 Wählbarkeit 0, 2 “Wählbarkeit |
_  Wählbar| sind alle "Wahlberechtigten ° sowie “alle wählbar. sind alle -- Wahlberechtigten sowie . alle

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. | Bürgerinnen undBürger der StadtBergischGladbach. Zu

Wahltag - ..Walıltag
l. Der-Wahltag ist ein Sonntag: 1. Der Wahltag ist cinSonntag.
2. Die Wahlzeit dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 2. Die Wahlzeit dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
3. ‚Der Wahltermin wird vomWahlleiter spätestens 90 |3. Der Wahlterinin wird von der Wahlleiterin/dem |

Tage vor der Wahl festgelegt und bekanntgemacht. Wahlleiter spätestens 90 ‚Tage vor der ' Wahl
2 festgelegt und bekannt gemacht. 2.

| u a | |



| 9 - 9 Ä
Wahlvorschläge on on Wahlvorschläge -

I. Der Wahlleiter fordert nach Bekanntmachung des|1. Die Wahlleiterin/der. Wahlleiter fordert nach
Wahltages zur Einreichung von Wahlvorschlägen Bekanntmachung des Wahltages zur Einreichung
durch öffentliche Bekanntmachung " auf| von Wahlvorschlägen durch . öffentliche
‚Wahlvorschläge können von Gruppen von| : Bekanntmachung auf. Wahlvorschläge können von

. Wahlberechtigten (Listenwahlvorschlag) oder| :Gruppen. .-: von .Wahlberechtigten .-(Listen- u
“einzelnen ° "Wahlberechtigten sowie wahlvorschlag) oder "einzelnen Wahlberechtigten
Bürgerinnen/Bürgern (Einzeibewerber) eingereicht |- sowie Bürgerinnen/Bürgern _ (Einzelbewerber)
werden. Jeder Wahlberechtigte kann nur einen eingereicht. werden. Jede Wahlberechtigte/jeder
Wahlvorschlag einreichen. nn. 0. "WahlberechtigteKann nur einen Wahlvorschlagein-

2. ‘Als Wahlbewerber‘ kann \jede/r‘ Wahlberechtigte |2.. Als’ Wahlbewerberin/Wahlbewerber "kann" jede
‚sowie jede Bürgerin und jeder: Bürger der -Stadt| .Wahlberechtigte/jeder. Wahlberechtigte sowie jede
Bergisch Gladbach ‘benannt werden, sofern sie/er Bürgerin “und jeder. Bürger ‘der ‘Stadt Bergisch
‚Ihre/seine Zustimmung schriftlich erteilt 'hat; 'die| . ‚Gladbach benannt werden, sofern sie/er ihre/seine
Zustimmung ist unwiderruflich. | Zustimmung schriflich erteilt hat; die Zustimmung .

Zu - . ist unwiderruflich.

3. Jeder Wahlvorschlag mußvon der Leitung der den 13: Jeder Wahlvorschlag muss-von.der Leitung der den
) Wahlvorschlag einreichenden Gruppe unterzeichnet ‚Wahlvorschlag einreichenden Gruppe unterzeichnet

‚sein und den Nachweis erhalten, daß sie einen nach sein und den Nachweis erhalten,dass sie einen: nach
demokratischen . Grundsätzen gewählten Vorstand ‚demokratischen Grundsätzen gewählten. Vorstand
besitzt und. die Benennung ‘und Aufstellung‘.der| . besitzt‘ und die Benennung und Aufstellung :der
Bewerberinnen/Bewerber "nach demokratischen |] ::Bewerberinnen/Bewerber nach demokratischen
Grundsätzen erfolgt ist. "= Grundsätzen erfolgt ist...

4. Der... Wahlvorschlag ‘muß Vornamen und| 4. ‚Der . "Wallvorschlag. ‘muss .- Vornamen: "und.
‚ Familiennamen, “die. :'Staatsangehörigkeit, : das ‘Familiennamen, die‘. Staatsangehörigkeit, dass  -

. „Geburtsdatum, den Beruf oder Stand und die An-| Geburtsdatuni,.den Beruf oder Stand und. die An-
schrift der, HauptwohnungderWahlbewerberin/des |" . schrift der Hauptwohnung der Wahlbewerberin/des

: Wahlbewerbers enthalten. . „ Wahlbewerbers enthalten.

. 5. Jeder Wahlvorschlag muß’als "Listenwahlvorschlag" |5.: Jeder Wahlvorschlag muss  xmals
‘ oder ;als ""Einzelbewerber/in" ‚gekennzeichnet und |’ "Listenwahlvorschlag": „oder... als... "Einzel-

mit‘. einer: ‚Bezeichnung ::des ""Wahlvorschlages on bewerberin/Einzelbewerber” gekennzeichnet und mit
°  „ verschensein. Fchit diese, tritt ersatzweiscderName’ einer‚Bezeichnungdes ‘Wahlvorschlagesverschen -,

der ‚ersten Bewerberin/des ersten. Bewerbers an die | sein. Fehlt’ diese, “tritt. 'ersatzweise der Name der
.-  Stelle‘der Wahlvorschlagsbezeichnung. “ .. ersten Bewerberin/desersten Bewerbers an die’Stelle

\ nn der Wahlvorschlagsbezeichnung. :

NE ° 5a. Auf.der Reserveliste kann vorgesehen werden,
Bu oo „dass. eine Bewerberin/ein Bewerber, unbescha-
. ‚det der. Reihenfolge im übrigen, Ersatzbewer-

. |. * berin/Ersatzbewerber für eine/einen auf. der
- Liste aufgestellte Bewerberin/einen Bewerber

RE en seinsoll... ee.

6. Der. Wahlvorschlag 'muß von ° mind. 1016. Der Wahlvorschlagmuss von mindestens 10. Wahl-
Wahlberechtigten. ‚unterstützt ‘sein. Unterschriften berechtigten unterstützt sein. Unterschriftensind ei-
sind eigenhändig und handschrifllich abzugeben. . genhändig und handschriftlich abzugeben. Jede

Jeder. Wahlberechtigte darf mit seiner Unterschrift! Wahlberechtigte/jeder Wählberechtigte darf mit ih-
“auf. .einen - „Wahlvorschlag unterstützen. |. ..‚rer/seiner Unterschrift nur einen Wahlvorschlag. un-

Mcehrfachunterstützungen für verschiedene Wahlvor- terstützen. Bei Mehrfachunterstützungen für ver-
‚schläge sind‘ bei allen ‚Wahlvorschlägen ungültig. |‘ schiedene Wahlvorschläge sind alle Wahlvorschläge
Die. "Unterzeichner: ‘müssen in Block- oder| - ungültig. Die Unterzeichnerinnen/Unterzeichner _

.. Maschinenschtit Vornamen und . Namen, „müssen in Block- oder Maschinenschrift Vornamen
Geburtsdatum ‚und Anschrift der ‘Hauptwohnung| : und Namen, Geburtsdatum und Anschrift - der
angeben. Wählvorschläge dürfen ‘. nur von Hauptwohnung angeben. Wahlvorschläge dürfen nur
Wahlberechtigten unterstützt werden. ° Dice von Wahlberechtigten unterstützt werden. Die Un-
Unterstützung cines Wahlvorschlages durch den terstützung cines Wahlvorschlages durch die wahl-

| 4



wahlberechtigten Wahlbewerber ist zulässig. "| berechtigte Wahlbewerberin/ den wahlberechtigten “
Wahlbewerber ist zulässig.

7. In jeden Wahlvorschlag sollen .eine|7. In. . jedem Wahlvorschlag sollen eine ’
Vertrauensperson und eine stellv. Vertrauensperson Vertrauensperson und eine stellv. Vertrauensperson

. bezeichnet sein. bezeichnetsein..

8. Für: die ‘. Wahlvorschläge . und .. die|8. Für. die Wahlvorschläge und die
Unterstützungsunterschriften sind die Formblätter zu Unterstützungsunterschriften sind die Formblätter zu

“verwenden, die das Wahlamt bereithält. . verwenden, die das Wahlamt bereithält.
9. „.Wahlvorschläge können bis zum 34. Tag‘'vor der |9. -Wahlvorschläge können bis:zum 34. Tag vor der.

Wahl, 15.00 ‚Uhr, beim Wahlleiter eingereicht| , ‘Wahl; 15.00° Uhr, bei der‘ “Wahlleiterin/dem
.. werden. Der Wahlleiter prüft, die Wahlvorschläge . ""Wahlleiter eingereicht werden. ‘Die Wahlleiterin/der
"und legt sic dem. Wahlausschuß zur Entscheidung| >Wahlleiter prüft die ‘Wahlvorschläge und legt sie

vor ($ 3). Die zugelassenen Wahlvorschläge werden dem Wahlausschuss zur Entscheidung vor ($ 3). Die
or vom. Wahlleiter ‚mit‘ den in. $. 4 genannten|.- zugelassenen Wahlvorschläge. werden. von: derMerkmalen, jedoch ohne Tag und Monat der Geburt, Wahlleiterin/dem ;Wahlleiter, mit den sin. .$.4

bekanntgemacht.. eff nein sah 2 genanntenMerkmalen, jedoch ohne Tag und Monat '
Ba ae -der Geburt, bekarint gemacht. .

10. Der. Wahlvorschlag ist in Block-.. :oder‘| 10. Der. Wahlvorschlag ist. in... Block- oder S
...... - Maschinenschrift in lateinischen Buchstaben] Maschinenschrift, in ;lateinischen . Buchstaben

abzufassen. nn wenns) ‚abzufassen. '. BE REES Be ee

2 Stimmzettel. a... © Stimmzettel 00.
_ Die Einzelbewerber werden :mit Namen und Vornamen| Die ‚Einzelbewerberinnen/Einzelbewerber werden :mit. _

in den... Stimmzelteln ‚aufgenommen... Die Namen ‚und: . Vornamen.‚in. ‚den "Stimmzetteln
. Listenwahlvorschläge: werden.mit.der. Bezeichnung .des aufgenommen. Die Listenwahlvorschlägc werden mit der
Wahlvorschlages sowicder Kurzbezeichnung aufgenom- Bezeichnung des. _ Wahlvorschlages. “sowie, der
men. Zusätzlich werden Name und Vorname der ersten|Kurzbezeichnung aufgenommen. . Zusätzlich ' werden

- fünf.auf der Liste genannten Bewerberinnen/Bewerber |Name und. Vornameder ersten fünf ‚auf ‚der;Liste
aufgeführt... =. EEE ESEL SEEN genannten Bewerberinnen/Bewerber aufgeführt. e

“ Die Wahlvorschläge erscheinen in.der Reihenfolge des Die Wahlvorschläge erscheinen in.der Reihenfolge des
Eingangs der "Unterlagen, dic für einen: gültigen|Eingangsder Unterlagen,die: ‚für ‚einen “gültigen “
Wahlvorschlagerforderlich sind, .bei dem ‘Waahlleiter.auf Wahlvorschlag... erforderlich “sind, bei. ‚der

. dem Stimmzettel. 0. © 25 Wahlleiterin/dem Wahlleiteraufdem Stimmzettel.

Sl en sl. \er So -. Wählerverzeichnis” er hE \ Wählerverzeichnis .. “
I. : Für jeden Stimmbezirk wird ein Wählerverzeichnis| 1. Für jeden Stimmbezirk:wird einWählerverzeichnis

geführt. Be ee geführt. = = oo.
2. In das Wählerverzeichnis werden alle Personen |2. In das: Wählerverzeichnis werden alle Personen

oo eingetragen, bei denen am 35. Tag vor der Wahl! . eingetragen, bei denen am 35. Tag vor de Wahl
feststeht, daß sie am Wahltag wahlberechtigt sind. feststeht, dass sie am Wahltag wahlberechtigt sind.
Die Wahlberechtigten erhalten. eine .Wahlbe-| , Die Wahlberechtigten erhalten eine Wahlbe-
‚nachrichtigung bis zum 19. Tag vor der Wahl... nachrichtigungbis zum 19. Tag vor der Wahl.

. 3. ‘Die Wahlberechtigten sind im Wählerverzeichnis |3.. Die. Wahlberechtigten sin® im Wählerverzeichnis
mit "Familien-" und Vornamen, “Geburtsdatum,| .. . mit. Familicn-- und Vornamen, Geburtsdatum, _
Staatsangehörigkeit und ‘Anschrift aufgeführt. Das| Staatsangehörigkeit. und Anschrift aufgeführt. Das
Wählerverzeichniswird unter fortlaufender Nummer|  Wählerverzeichnis wird unter fortlaufenderNummer 0

“nach “Straßen. und Hausnummern ‚alphabetisch‘ _ "nach. Straßen und ‚Hausnummern alphabetisch
angelegt... „angelegt... 2 \



4. ‚Das Wählerverzeichnis wird vom 20. bis zum 16.|'4. Das Wählerverzeichnis wird vom 20. bis zum 16.
‘ Tag vor der Wahl, an einem Tag mind. bis 18.00 Tag vor der Wahl, an einem Tag mindestens bis

, Uhr,zur öffentlichen Einsicht, ausgelegt.- Termin 18.00. Uhr, zur.öffentlichen Einsicht, ausgelegt.
und Ort der Auslegung werden öffentlich bekannt- Termin und Ort der Auslegung werden öffentlich be-

. gemacht. kannt gemacht.

5 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder|5. Wer .das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann: bis zum Ende der unvollständig hält, ‚kann bis zum Ende der
Auslegungsfrist ‘Einspruch. schriftlich. oder "zur Auslegungsfrist Einspruch schriftlich: oder ‘zur
‚Niederschrift beim Stadtdirektor einlegen. " © Niederschrift: bei" der  Bürgermeisterin/dem

. Ee ES | Bürgermeister einlegen.. we -

‚6. Über den Einspruch ‘gegen das Wählerverzeichnis| 6. Über denEinspruch ‚gegen ‚dasWählerverzeichnis
‚entscheidet “der Stadtdirektor endgültig. Die entscheidet die Bürgermeisterin/der Bürgermeister

ZZ Entscheidung schließt: die Erhebung" . eines] ° endgültig. DiceEntscheidung:schließt die Erhebung
‚ Einspruchs im Wahlprüfungsverfahren nicht aus. | eines Einspruchs-im. Wahlprüfungsverfahren nicht

00 Durchführung der Wahl 00. |. . Durchführung derWahl -

I. Wählen kann nur,wer in dasWählerverzeichnis des! ı. Wählen kann. nur, wer in das Wählerverzeichnis des
) Stimmbezirks eingetragen ist, = Stimmbezirks eingetragen ist. “

2. DicWählerin/derWähler hat eine Stimme. 2 Auf Verlangen hat sie/er. sich gegenüber dem
. a je nl, ob sehen], Wahlvorstand über ihre/seine Person auszuweisen.

3. Auf Verlangen hat  sie/er sich: gegenüber dem| 3. DieWählerin/der Wähler hat eine ‚Stimme. Sifer
Wahlvorstand über ihre/seine Person auszuweisen. gibt ihre/seine Stimme geheim ab.

\ [4 Die Wählerin/der Wähler kann seine Stimme
Er u . ; nur. persönlich. abgeben. Eine Wählerin/ein

“ a ne Wähler, die/der. des Lesens unkundig oder
durch .körperliches Gebrechen behindert ist,

- den Stimmzettel-zu kennzeichnen, zu falten und .
. .. in die.Wahlurne zu werfen,kann sich der Hilfe

. ‚ einer anderen Person. (Hilfsperson) bedienen;

= u Briefwahl . Be

3 2 |1. Bei der Briefwahl hatdie Wählerin/der Wähler
‚der Bürgermeisterin/dem‘ Bürgermeister "in

—— ‚einem verschlossenen Wahlbriefumschlag

a) ihren/seinen Wahlschein : u |
u 2 2 a ‚b)in “einem‘“- besonderen „verschlossenen

. ee ” “ ° Wahlumschlagihren/seinen Stimmzettel :

\ . so rechtzeitig. zu übersenden, dass der
, Ze 'Wahlbrief am 'Wahltage bis 16.00 Uhr bei der

Be z= i “5 = Behörde eingeht. nn

\ 2. . Auf ‘dem.Wählschein hat die Wählerin/der
: Wähler oder die Hilfsperson ($ 12 Abs. 4 Satz
2).der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister an

= = Eides statt zu versichern, dass der Stimmzettel
„ persönlich‘.oder gemäß dem erklärten Willen.

‘| © ‚der Wählerin/des. Wählers gekennzeichnet
. worden ist. \

| Ä | | Er 7 E 2 |



$13 u SC BE
- Feststellung des Wahlergebnisses und der Feststellung des Wahlergebnisses und der

“Sitzverteilung zu. “© ‚Sitzverteilung

1. Der Wahlausschuß stellt nach vorangegangener| 1.. Der ‘Wahlausschuss stellt nach vorangegangener
Vorprüfung, '; „aller.,.Wahlniederschriften ., auf Vorprüfung ... „aller- -. ‚Wahlniederschriften auf
Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit durch. den Vollständigkeit und ‚Ordnungsmäßigkeitdurch ‚die
"Wahlleiter. unverzüglich ; nach der. Wahl .das| _ Wahlleiterin/den 'Wahlleiter unverzüglich nach der
Wahlergebnis. und: die Sitzverteilung 'nach dem "Wahldas Wahlergebnisunddie Sitzverteilung nach

ZZ d'Hondtschen Höchstzahlverfahren fest. Er.ist dabei |.. dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren fest. Er ist
andieEntscheidungderWahlvorstände gebunden, dabeian. dieEntscheidungder.Wahlvorstände ge-
jedoch berechtigt, Rechenfehler zu berichtigen. - “bunden, jedoch berechtigt, Rechenfehler zu
a el ra DEI DEZE ST STE an] berichtigen.

 Entfallen bei der Sitzverteilung auf einen Vorschlag ‚Entfalten bei der Sitzverteilung auf einen Vorschlag
. mehr Sitze, als Bewerber/innen‘ benannt werden, | : mehr ‚Sitze, als ‚Bewerberinnen/Bewerber benannt oo.

bleiben ‚diese Sitze unbesetzt. Im Falle. gleicher] - werden, bleiben diese Sitze unbesetzt. Im Falle’glei- -
_ Höchstzahlcn entscheidet das vom. Wahlleiter in der| - cher Höchstzahlen entscheidet das von der Wahllei-

“- Wahlausschußsitzung zu ziehende Los. ‘|. terin/dem Wahlleiterin der‘ Wahlausschusssitzung_
== . . |. zuzielendeLos 0000, . ..

2.. Der Wahlleiter macht das. Ergebnis ‚unverzüglich| 2. Die. Wahlleiterin/der Wahlleiter macht das Ergebnis
“ _ortsüblich' bekannt, benachrichtigt die gewählten| "unverzüglich ortsüblichbekannt, benachrichtigt die

- Bewerber/innen durch Zustellung ‘und fordert sie] : gewählten ‚Bewerberinnen/Bewerberdurch. Zustel-
. ‚schriftlich auf, die Wahl innerhalb‘einer Woche "Jung: und. fordert:sie ‚schriftlich . auf, ‚die "Wahl
"anzunehmen. 2 nn nn Innerhalb einer Woche anzunehmen. ae rn, \

‚3. -Für ‘die. Annahmeerklärung, den Mandatsverlust|3. Für. die‘ '‚Annahmeerklärung,: den ‚Mandatsverlust
. (einschl, Verzicht) und die Ersatzbestimmung gelten |. (einschl. Verzicht) und die Ersatzbestimmung gelten. .

u die Regelungen ‚des KWahlG ;in- der. jeweiligen| - die. Regelungen des KWahlG in der jeweiligen
Fassungentsprechend. . 2: in Fassung entsprechend. on

ne ßl4r nl. RL
00 Wahlprüfung ©. 0.00.00. “Wahlprüfung .

I. Wird gegen die Gültigkeit der ‘Wahl Einspruch |1. Wird gegen. die Gültigkeit ‘der Wahl Einspruch
- erhoben, so... entscheidet.’ :der'.; "für. die] ‚erhoben, -. ‘so ‚entscheidet.© ‚der... für. die

: - Kommunalwahlen gebildete Wahlprüfungsausschuß| - Kommunalwahlen gebildeteWahlprüfungsausschuss
über den Einspruch. Eine Prüfung von Amts wegen über den Einspruch. Eine Prüfung von Amis ‚wegen
erfolgt nicht... age] | erfolgtnicht. 0° . )

2. Ein Einspruch kann von jedem: Wahlberechtigten 2. Ein. "Einspruch kann . von .. jeder
sowie von allen Bürgerinnen/Bürger innerhalb eines| _Wahlberechtigten/jedem Wahlberechtigten sowie

.. Monats ‚nach Bekanntgabe des. Wahlergebnisses von "allen "Bürgerinnen/Bürgern innerhalb eines
beim Wahlleiter erhoben werden. Die Entscheidung | ° Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses bei
über den Einspruch ‚ist binnen eines Monats nach ‘der Wahlleiterin/dem Wahlleiter erhoben werden.

= Ablauf. derFrist :für. die..Einspruchserhebung zu. Die Entscheidung über. den Einspruch: ist. binnen
treffen. SE eines Monats nach „Ablauf der Frist für die

en u Be Einspruchserhebung zu treffen. .

3. Im übrigen gelten die Vorschriften des KWahlG in}|3. Im übrigen gelten die Vorschriften des KWahlG in
der jeweiligen Fassung entsprechend. _ — der jeweiligen Fassung entsprechend.

nn FA on on 85
a on . Amtssprache '

Die Amtssprache ist deutsch. Die Amtssprache ist deutsch.

on,

U 5 |



als - an 1 VE a a ErFe nn M
a u Inkrafttreten . . „Inkrafttreten “
a Die ‚Wahlordnung zur ‚Wahl des Ausländerbeirates der|Die ; Wahlordnung :.’zur : Wahl “des: Kommunalen -
„dl ‚Stadt‘ ‚Bergisch ‚Gladbach. tritt ‚am Tage nach ihrer ‚Integrationsrates der ‚Stadt Bergisch Gladbach tritt am
05° ‚Bekanntmachung in Kal. 20... Tage nach ihrerBekanntmachung in Kraft.©. e



\ N



Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Rates vom
| . 13.07.2004 |

| | - Öffentlicher Teil — |

| H. 6. Änderung _der Wahlordnung für die Wahl zum Ausländerbeirat der Stadt
er Bergisch Gladbach |

Nvu Der Rat faßt einstimmig folgenden Beschluß: =
Der Änderung der Wahlordnung für die Wahl zum Ausländerbeirat( _
Integrationsbeirat ) der Stadt Bergisch Gladbach wird in der vorgelegten
Fassung unter Berücksichtigung der vom Hauptausschuß empfohlenen

. Ergänzung in $ 16 zugestimmt. oo

Für die Richtigkeit BE
Nr |

Kredelbach nn |

Schriftführer



| 1.7. Juli 2004 |

Bergi Köl | irgische Landeszeitung Kölner Stadt-Anzeiger |
ERBE ETF ge Für ieden Stimmbezirk Merperg his geführt." EEE Amtzprache3 Bi Zu . . 4. "Für jeden Sti zirkwird sin Wä ichuis geführt.’ "Di 1

5® ‚stadtBergisch Gindbach 2. x . 2inds Wählervorzeichtis werdenallePersoneneinge en, bei denenam. Die Amtssprache ist deutsch. sie on‚Die Bürgermeisterin  . BE . ©: -Tag vor der feststeht, dass sis am. Wahl wahl schtigt sind. " " Bu \. ge . v - . "..,57 DieWahlberschtigten erhalten. sine Wahlbenachriehtigung bis Es, Bu " . . Inkrafttreten . .
ahlordnung für die Wahl zum Kommunalen Integrationsbeirat_ | Tag vor der Wahl... ,. =: : een - Die Wahlordaungzur Wahl des Kommunalen Integrationsrates der Stad

“: ... der Stadt Bergisch Gladbach. = 13. Die Wahlberechtigten sind im Wählstverzeichnis mit Familien- und Vor. Siech Gladbach tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraß. Gleic. der g larverz iv fon gisch Wi 5
prund des $ 27 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalan (GO I. anaGebursdatum.5uatsangehörigkeit undAnschriftaufgafühen,Dası ade Wablordnung vom 15. 12.1004 a . Kraft. ! :"vom.14. 7. 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durchGesetz vom : :..- Hausnummern alphrbutischans euaader Nummei nach Straßenund; HI a vor : en FO. y “ : N“ u > angelegt. ">. N : Die ‚Verletzi von Verfalirens- oder Formvorschriften der SONW.-2004 (GV NRW 5. 96] inVerbindungmit der Ausnahmegonehmigung 4 4 DasWählerverzeichais wird vamı 20, bis zum 16. Tag vor der Wahl, an. ZustandekommendieserSatzung Dach 57Abe, 6derGONW ist unbı„$ 126. GO NW vom 14. 6: 2004 und $ 8 der Hauptsatzung der Stadt '). inera Tı d i : : er z - a 4 2isch Gladbach erlässt der-Rat der Stadt Bergisch Cachech ame. 7. 2004. ..„.9luem Tag inindestens bis 18.00 Uhr, zur öffentlichen Einsicht, ausgelegt,: lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten geltend geı
ang TOR? TarminundOrtder Auslegung werden öffentlich bekannt-gemacht ., '; warden ist Diesglt nicht, wenn
ee nenanntesi voghrnbenRe hi ‚Gettungsbersich undZuständigkeit, bein . -; beiderBürgermeisterin/demBürgermeister einlegen.’ 5b} de Satzung nichterdaungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worde.Das Wahlgebiet ir ie Vahen zum K ommunalen 1 tegrationsbeirat ist } 6.' Über den Einspruch gegen das Wählerverzeichnis entscheidet die. Bürger-| c) dieBürgermeisterin/der ürgermeister den Ratsbeschluss. vorherdasGebietder Sta NBergis: b d ac Das. Wahlgel iet kannin Stiminbe-.. Bar ‚meisterin/der . Bürgermeister andgühig, Die Entscheidung, schlieöt die "standet hat oder ERFEETEe ER ‘ .

Ia aedadDurchführungder Wahlobliegtder. Bürgermeiste- neFrbebung eines Fiarpricheim Wehlp en jon nicht aun |a) ir InddeSe L an,aer ee amt. R . . Kanal u an u“ TEE a ET EZ nl. ,}, ist und dabeidie verle: vorschrift und die Tatsache bezeiAin/dem Bürgermeister, slide le: SEE ee " Dürchführang der Wahl: an en a .wurden,die.den Mangelergibt. -. Be
un ne $2 .. Bars “ . „1 Wählen kann aux, werindas.Wählerverzeichnis des Stimmbezirks ainge-, 0. : .Bekanntmachungsanordaung -
BE a Wahlorgane DE Be “. magenin SET LE EEE \ .\ Die vorstehendeSatzungwird hiermitimvollen Wortlaut öffentlichbelorgans sind n/ddr Bü \ ai Wahlt a/Wehll : 2. Auf Verlangen hat sie/er sich gegenüber dem. Wahlvorstand über ihre/ | gemacht. ;' . . - \ .ie Bürgermeisterin/der Bürgermeister als eiterin/ eiter, 4, seinePerson auszuweisen. Fa N ER: . u un: ’ u: 2

erWahleusschuss, ren: RE Be 3: Die Wählerin/der Wähler hat eins Su !Sie/Ei gibt ihse/seine Stimme { Bergisch Gladbsch, den 14.7.2004 Maria.Theresia Op
irjedenStimmbezirkderWahlvorstand. in “ geheim ab uni nen Ds. ch BacRE . \ . 'irdas Stadtgebiet derBriefwahlvorstand. 2.2 35% Die‘ Wählerin/der Wählerkann "seine Stimma aur persönlich eben. ! ©... \ ü -
Suggest 53 a BeEineWählerin/ein Wähler, disrder desGesous umkundig oder A kön . \ETI N NEE Wahlausschuss ©. m os Gebrechen behindertist, den Stimmzettelzu kennzeichnen,zu '

der Wahlausschuss besteht gemäß $ 2 Kommunalwahlgesetz(KWahlG) in dh Iiten und in die Wahlume zu werfen, kann sich der Hilfe einer anderen \ .Verbindung mit $ 58 CO-.NW aus der Wahlleiterin/dem Wahlleiter und _ „person (Hilfsperson} badienen.” 1... u u. we | - .
3eisitzerinnen/Beisitzern, diedie Vertretung des Wahlgebists wählt.. . eh nt ne ET nen "
der Wahlausschuss ontschejdet über die Zulassung von Wahlvorschlägen. “nn 2 Briefwahl a ne .
'$ 9) bis zum 30. Tag vor. der Wahl. Ferner sıellt.ar,das. Wahlergebnis Ent .1., ‚Hei der Briefwabl hat die Wählerin/der Wähler dar Bürgermeisterin/dem - . . :
GABAbs. 1). Sm SÄRNS u ern anne r ‚Bürgermeise: in einemverschlossenen Wahlbriefunschläg Ren . \Br . WISE na DU N ERDETL ENT ihren/seinenWahlschein ©... 1,‘ Bea uIL “ .

DR Wahivocsnndund ehrenamtliche Ttigke abe ; BYIn sinembesonderen verschlossenen Wahlumschlag ihren/seinen Stimm;.| ; :der Wahlvorstand.bestehtaus der vorstebarin/dem -Wahlvorsteher,; .....: On >0". FERIEN .

der stellv.Wahlvorsteherin/damstellv. Wahlvorsteher und dreibiesache a maden,dass der.Wahlbrief am. Wahltage bis15.00 : .
Beisitzerinnen/Beisitzern. Die Bürgermeisterin/der,Bürgormeister. beruft " , „0 \ PERPPE RE TRRERRE ERS PRE NE en ’ .HieMitglieder des Wahlvorstandes. Dem Wahlvorstand können neben ', ‚Auf dam Wahlscheist Bat die Wählerin/der Wählerodazdie Hilfsperson ($ ; -
Walbachigen such Pürgerianen und Bürgerangehörn, 21%. 2 ren ho.dan dar fee aürgenmesersale um | | ÄDer Wahlvorstand entscheidstmit Stimme: eit. Bei Simmengleich--*. "rm, "rar n c . . x ' :

Bei gibt die Summeder, Wahlvorsteherin/desWahlvorstaharsdenAus- „. Wülen der Wähler nsa enBoenanzeichnet worden ist. 0© ° | .
Sie Mitglieder der Wahlvorstäude üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus. ...:. ._.\.. . Feststellung des Wahlergebnissesund der Sitzverteilung : ; ı
Kae gg! has ® 2 1. Der WahlausschussstelltnachvorangegangenerVorp ü aller Wahlnie- *
EFT Wahlberechtigte 2. 220.50, .2)‚derschriften aufVollständigkeitundOrdnungsmäßigkeit durch die Wahl- "|;Wahlberechtigt sind mit Ausnabme der in 5 6 bezeichneten Personen alle I ‚ teitorin/den Wahlleiter unverzüglich nach der Wahl:das Wahlergebnis l

Auslanderianen/ Ausländer. dieam Wahlg . ©. ©: .. “1..."Rriedabeian diencheicune enanen Höchstzahbwesfahrenft.16 Jabrealtsind, 1.7 one U na en gun BY BE As Cabal, amdie 1 Cuag der. Wahlvorstände’ gebunden, jec |Ei seit mindestens 1 Jahrim Bundesgebiet rechtmäßig aufbalton und | \bersehtgt;Rechonfehler zuberichtigen V NE N \
ui and, ManaI der Sad: Berach Gladbach’ Wohning, mi | Gülle audaheibencelung ufinenVrhagmesalsnnmnn |. |hr W i uptwohnun; BL nn ll 2,0 2 RACReN) = : “ 5 ] .

die Einmagungindes,Meideragizter gie togelmäßig als Nachweis des 'i.‘.. en nucheidat das,van, darWahlleiterin/dem 5 .'echtmäßigen Aufenthalts. Dont 0 77T 0% Die Wahlleitgrin/der Wahlleiter macht des ande u De x
EEE eaae FSU sieh. bokannf, Denschrichüg die gewählten, BewerberinasnfBewerber

ır wahlberechtigt sind‘ Ausländsrianen/Ausländer... +... | Wocheanzunehmen. non auk die Wahl innedaekkringr |.
iin zugleichDeutsche.im ‚Sinne yon,Art. 118 Abs. 1 desGrundgesetzes; 3.FürgeAumabmeerklärung,denManflatavorkist (einichl: Verlichtf ünd Bas .ind, : . : : . - ER tzbestimm: e-Regslungen des KWählG"in drsewurtt- -uf die das Ausländergesetz nach seinen $ 2 Abs. 1 keins Anwendung. .;;. genFassungentsprechend, Mn s DER : N na ta
indet, - - . . a . er , Bi LTR NEE Tg NENNE SS RNRES Be ! \

lieAsylkewerber/Asylbewarbarinnensind. RED a ERSTE Wnbleräfung ng SS BEE .EN, ET N, 72 Wird gegen dieGültigkeitderWahl Ei hierhoben, cheidet \
EL nt Wahlbarkeit a ©: Rür diSKommunalwahlengehldeteWahlprifun neusschussäherdankin ©.ılbar sind alle Wahlberechtigten sowie alle Bürgerianen und Bürger der apruch. Eins Prüfung von, {u wegen olgtnicht Mine DIL. °KBergischGladbach... ln... een en EinEinspruch kann von jeder Wat berochtigten/jedem Wahlberechtigten. :Eon LO EKE- . BITTE a a. allen  ürgetinnen/Bürgeminner! eines. Monats.nach °SEEN un hltag see 2... Bekanntgabe .des Wahlergebnis derWabiläiterin/dem. Wahlleiter .'

Jar Wah ““ stein $ı 2 WG Hung MUORLSET en "achobenwerden.DieEntscheidung ÜberdenEinspruchist binnen.einen ;
NeWe dauertvonao bis 18.00 Uhr anne Monate nach Ablauf der FristfürdieEinspruchserhebungzu trefien. \ \ . -er Wahltermin wird von der Wahlleiterin/dem Wulilleiter spätastens 90 ': 3 Im haneIten SieVorschriftendes ahIG in.der jeweiligen. Fassung .: .
Tage vorder Wahl festgelegtundbekannt gemacheir 7... 0. |. RER. Nanein

SSSTNSEN N > Wahblvorschläge 2 4 on ELSE TEN . Es ; .

Ne Wohlleitesio/dal’Wählleiler Tordent fach Bekakätinachung des Wahl- DENT ET nt mm m .'ages zurEinreichung vonWahlvorschlägen.durchöffentliche Bekännuna-. N . gg BB Ta en DEE L
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